
Formblatt für die Anmeldung von Zusammenschlüssen

1. Allgemeine Hinweise für die Verwendung dieses Formblattes

Die Zusammenschlussanmeldung muss sämtliche zur Beurteilung des Zusammenschlusses wesentliche Informationen enthalten, unspezifizierte Hinweise auf in den Begleitdokumenten enthaltene Informationen sind nicht hinreichend. Können bestimmte Angaben nicht gemacht werden, ist dies ausführlich zu begründen. Gleiches gilt für die Nicht-Vorlage von Unterlagen.

Durch die Verwendung des Formblattes wird eine im Interesse der Zusammenschlussbeteiligten gelegene rasche Prüfung sichergestellt. Gleichzeitig können so auch auf die Unvollständigkeit der für eine Prüfung erforderlichen Angaben zurückzuführende, rein fristwahrende Prüfungsanträge vermieden werden. 

Die Anmeldung ist gemäß § 10 Abs 1 KartG mit den Beilagen in vier Gleichschriften bei der Bundeswettbewerbsbehörde einzubringen. Angaben in der Anmeldung sowie Dokumente, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, sind deutlich als solche zu kennzeichnen. Es wird empfohlen, auch eine nicht-vertrauliche Version der Anmeldung bereitzustellen. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der Zusammenschlussanmeldung fallen in die Verantwortung der Anmelder. 

Die Amtsparteien können gemäß § 29 Z 2 lit. b KartG beim Kartellgericht die Verhängung einer Geldbuße von einem Höchstbetrag bis zu 1% des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer beantragen, der vorsätzlich oder fahrlässig in der Anmeldung eines Zusammenschlusses unrichtige oder irreführende Angaben macht. Unrichtige oder unvollständige Angaben können zu nachträglichen Maßnahmen gemäß § 16 Z 1 KartG führen.
2. Vereinfachte Anmeldung

Die Amtsparteien erachten eine vereinfachte Anmeldung unter Angabe der Abschnitte 1 bis 4 sowie Abschnitt 6 mit Ausnahme der Pkt. 2.3. bis 2.5. dann für ausreichend, wenn kein betroffener Markt (vgl. Definition in Abschnitt 5 des Formblattes) vorliegt. Sofern die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens iSd § 7 Abs 2 KartG geplant ist oder das Vorhaben ein Medienzusammenschluss iSd § 8 KartG ist, sind zusätzlich die Abschnitte 8 bzw. 9 auszufüllen. 

Abschnitt 1

Allgemeine Angaben

	1.1. 
	Beschreiben Sie kurz den angemeldeten Zusammenschluss unter Angabe der beteiligten Unternehmen, der Art des Vorhabens, der Tätigkeitsbereiche der beteiligten Unternehmen sowie der strategischen und wirtschaftlichen Beweggründe für das geplante Vorhaben. 



	1.2. 
	Erstellen Sie eine Zusammenfassung des angemeldeten Zusammenschlusses zu den Angaben unter Pkt. 1.1. einschließlich des Namens der Beteiligten, der Art des Zusammenschlusses und der betroffenen Geschäftszweige als Grundlage für die Bekanntmachung auf der Website der Bundeswettbewerbsbehörde nach § 10b Abs 1 WettbG iVm § 10 Abs 3 Z 2 KartG. 


Abschnitt 2

Angaben zu den beteiligten Unternehmen

	2.1. 
	Geben Sie den Namen und die Anschrift sämtlicher beteiligter Unternehmen, die Firmenbuchnummer sowie die Kontaktperson in den beteiligten Unternehmen samt Funktion, Adresse, E-Mail sowie Telefon- und Telefaxnummer an. 


	2.2. 
	Stellen Sie die Eigentumsverhältnisse an den beteiligten Unternehmen dar und listen Sie sämtliche iSd § 7 KartG mit den beteiligten Unternehmen verbundene Unternehmen (Mutter-, Tochter-, Schwesterunternehmen, etc.) unter Angabe der Beteiligungsverhältnisse und der Art der Kontrolle auf. Veranschaulichen Sie die Beteilungsverhältnisse anhand von Organisationstabellen und/oder Diagrammen. 


	2.3. 
	Führen Sie an, welche der unter Pkt. 2.2. genannten Unternehmen auf den betroffenen Märkten (Definition in Abschnitt 5) tätig sind. 



	2.4.
	Führen Sie alle Beteiligungen an, die in den letzten 3 Jahren von den beteiligten Unternehmen an Unternehmen in den betroffenen Märkten (Definition in Abschnitt 5) erworben wurden.



	2.5. 
	Geben Sie an, ob und in welchen Geschäftsbeziehungen die beteiligten Unternehmen bereits vor dem Zusammenschluss standen.



	2.6. 
	Geben Sie die Umsatzerlöse der beteiligten Unternehmen iSd § 22 KartG für das letzte Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss

a) weltweit,

b) gemeinschaftsweit und 

c) im Inland an. 

Begründen Sie, weshalb das Vorhaben keine gemeinschaftsweite Bedeutung iSd Art 1 Abs 2 und 3 EG-Fusionskontrollverordnung (VO Nr. 139/2004) hat. 


	2.7.
	Fügen Sie die Geschäftsberichte bzw. Jahresabschlüsse der beteiligten Unternehmen für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr bei. 



Abschnitt 3

Beschreibung des Vorhabens

	3.1.
	Beschreiben Sie die Art des angemeldeten Zusammenschlusses sowie die nach Durchführung des Zusammenschlusses vorgesehenen Eigentums- und Kontrollverhältnisse. Veranschaulichen Sie das Zusammenschlussvorhaben anhand von Organisationstabellen und/oder Diagrammen. 



	3.2. 
	Machen Sie Angaben zu Anmeldungen des Zusammenschlussvorhabens bei anderen Wettbewerbsbehörden. 



Abschnitt 4

Marktdefinition
	4.1. 
	Bezeichnen Sie die jeweiligen sachlich relevanten Märkte iSd § 23 KartG und begründen Sie die gewählte Marktdefinition (zB Substituierbarkeit auf der Verbraucherseite bzw. in geeigneten Fällen auf der Angebotsseite, Wettbewerbsbedingungen, Preise, Kreuzpreiselastizität der Nachfrage etc.). 
Beschreiben Sie kurz die Waren (Leistungen) sowie ihrer Verwendung und gegebenenfalls ihre Herstellung.



	4.2. 
	Bezeichnen Sie den relevanten geographischen Markt für jeden sachlich relevanten Markt iSd § 23 KartG und begründen Sie die gewählte Marktdefinition (zB Art und Eigenschaften der betroffenen Produkte oder Dienstleistungen, Existenz von Marktzutrittsschranken, Transportkosten, Verbraucherpräferenzen, deutlich unterschiedliche Marktanteile der Unternehmen zwischen räumlich benachbarten Gebieten, wesentliche Preisunterschiede etc.).



	4.3.
	Fügen Sie Kopien aller Analysen, Berichte, Studien, Wirtschaftsstatistiken, Erhebungen oder sonstige Unterlagen bei, auf die Sie Ihre jeweils gewählte sachliche und geographische Marktdefinition stützen. 



Abschnitt 5

Angaben zu den betroffenen Märkten
Als betroffener Markt im Sinne dieses Formblattes gilt ein sachlich und örtlich relevanter Markt, wenn:

1. der Zusammenschluss zur Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung iSd § 4 KartG auf diesem Markt führt oder ein Vermutungstatbestand des § 4 Abs 2 KartG  erfüllt ist oder 

2. zwei oder mehr der beteiligten Unternehmen in demselben sachlichen Markt tätig sind und der Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Marktanteil von 15 % oder mehr führt (horizontale Beziehungen) oder

3. die an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen (auch) auf unterschiedlichen sachlich relevanten Märkten tätig sind, die einander vor- oder nachgelagert sind, und ihr Marktanteil dort 25 % oder mehr beträgt und zwar unabhängig davon, ob zwischen den Beteiligten Lieferanten- oder Kundenbeziehungen bestehen (vertikale Beziehungen).

Geben Sie für die letzten drei Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss für jeden betroffenen Markt sowie für den inländischen Markt Folgendes an:

	
	Allgemeine Angaben zu den betroffenen Märkten



	5.1.
	Die Gesamtgröße des Marktes nach Umsatzerlösen (in €) und Absatzvolumen (Einheiten). Geben Sie die Grundlage und Quellen (zB Analysen, Berichte, Studien, Wirtschaftsstatistiken, Erhebungen oder sonstige Unterlagen) für Ihre Berechnungen an und fügen Sie diese bei. 


	5.2.
	Die Umsatzerlöse (in €) und Absatzvolumen (in Einheiten) sowie die jeweiligen Marktanteile jedes der an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen.



	5.3.
	Die (gegebenenfalls geschätzten) Marktanteile (gemessen am Umsatz und Volumen) sämtlicher Wettbewerber mit einem Marktanteil von wenigstens 5%. Nennen Sie Namen, Adresse und Website dieser Wettbewerber. 



	5.4.
	Machen Sie Angaben zu den wesentlichen Beschaffungsmärkten unter Angabe der wichtigsten Strukturmerkmale (zB Konzentrationsgrad). Nennen Sie Namen, Adresse, Ansprechperson und Website der 5 wichtigsten unabhängigen Lieferanten der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen.



	
	Angebots- und Nachfragestruktur auf den betroffenen Märkten



	5.5.
	Beschreiben Sie die auf dem Markt vorherrschenden Vertriebswege und Kundendienststrukturen (zB Wartung und Reparatur). 



	5.6.
	Beschreiben Sie die Nachfragestruktur auf dem Markt anhand folgender Faktoren:

a) Entwicklungsphasen des Marktes (zB Anlaufs-, Wachstums-, Reife- oder Rückgangsphase),
b) Konzentrationsgrad, 
c) Bedeutung von Kundenpräferenzen (zB Markentreue, Kundendienstleistungen, Vollständigkeit der Produktpalette),

d) Bedeutung von Vertriebsvereinbarungen.



	5.7.
	Nennen Sie Namen, Adresse, Ansprechpartner und Website der 5 wichtigsten unabhängigen Abnehmer der beteiligten Unternehmen. 


	
	Markteintritte und -entwicklungen



	5.8.
	Geben Sie an, ob in den letzten fünf Jahren ein nennenswerter Markteintritt erfolgte und um welche Unternehmen (unter Angabe von Name, Adresse und Website) es sich gegebenenfalls dabei handelt. Gibt es Unternehmen, deren Markeintritt unmittelbar bevorsteht?



	5.9.
	Geben Sie an, ob und welche vorhersehbaren Entwicklungen auf dem Markt zu erwarten sind. 



Abschnitt 6

Angaben zu den nicht betroffenen Märkten
Geben Sie für das letzte Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss für jeden Markt, der nicht iSd Definition in Abschnitt 5 betroffen ist, sowie für den inländischen Markt Folgendes an:

	6.1.
	Die Gesamtgröße des Marktes nach Umsatzerlösen (in €) und Absatzvolumen (Einheiten). Geben Sie die Grundlage und Quellen (zB Analysen, Berichte, Studien, Wirtschaftsstatistiken, Erhebungen oder sonstige Unterlagen) für Ihre Berechnungen an und fügen Sie diese bei. 



	6.2.
	Die Umsatzerlöse (in €) und Absatzvolumen (in Einheiten) sowie die jeweiligen Marktanteile jedes der an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen.



	6.3.
	Die (gegebenenfalls geschätzten) Marktanteile (gemessen am Umsatz und Volumen) der drei wichtigsten unabhängigen Wettbewerber. Nennen Sie Namen, Adresse und Website dieser Wettbewerber. 



Abschnitt 7
Rechtfertigungsgründe

	7.1.
	Geben Sie für den Fall, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung iSd § 4 KartG begründet oder verstärkt, an, warum Ihrer Ansicht nach 

a) zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten, die die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen, oder

b) der Zusammenschluss zur Erhaltung oder Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen notwendig und volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist. 



	7.2.
	Fügen Sie Unterlagen (Analysen, Berichte, Erhebungen etc.) bei, die Ihre jeweiligen Angaben belegen. 




Abschnitt 8
Kooperative Wirkungen eines Gemeinschaftsunternehmens
Geben Sie im Fall der beabsichtigten Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens nach § 7 Abs 2 KartG Folgendes an:
	8.1. 
	Sind die Muttergesellschaften auf demselben Markt wie das Gemeinschaftsunternehmen, auf einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf einem benachbarten Markt tätig?
Falls ja, geben Sie für jeden dieser Märkte,

a) den Umsatz im letzten Geschäftsjahr sowie 

b) die Marktanteile der Muttergesellschaften an. 


	8.2.
	Geben Sie an, welche Beziehungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und seinen Muttergesellschaften bestehen werden. 


Abschnitt 9
Medienzusammenschlüsse

Geben Sie für den Fall eines Medienzusammenschlusses iSd § 8 KartG Folgendes an: 

	9.1.
	Stellen Sie eine Liste aller Medienprodukte (einschließlich der nicht primär für den österreichischen Markt produzierten Medienprodukte), gegliedert nach Medien (iSd § 8 Abs 1 KartG), zur Verfügung, die von den beteiligten Unternehmen oder mit ihnen iSd § 7 KartG verbundenen Unternehmen publiziert werden. 

Geben Sie die wesentlichen Kennziffern/Marktanteile/Versorgungsgrade anhand branchenüblicher Erhebungen für das letzte Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss an und legen Sie die jeweils einschlägigen Publikationen (ÖAK, Media-Analyse, Pressehandbuch etc.) bei.
Geben Sie für den Fall, dass es sich um zulassungs- bzw. anzeigepflichtige Medienprodukte handelt, die erteilten Zulassungen bzw. erfolgten Anzeigen sowie die zuständigen Behörden an.


	9.2.
	Beschreiben Sie alle Dienstleistungen, die die beteiligten Unternehmen im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb von Medienprodukten erbringen. Bei Mediendiensten (einschl. Rundfunk-Mantelprogramme) ist anzugeben, welche Unternehmen beliefert werden. 



	9.3.
	Stellen Sie eine Liste mit den Titeln von Medienprodukten, gegliedert nach Medien (iSd § 8 Abs 1 KartG), zur Verfügung, die mit den unter Pkt. 9.1. genannten Medienprodukten konkurrieren und geben Sie Name, Adresse und Website der jeweiligen Produzenten bzw. involvierten Medienhilfsunternehmen an. 
Geben Sie für die 5 wichtigsten konkurrierenden Medienprodukte die wesentlichen Kennziffern/Marktanteile/Versorgungsgrade anhand branchenüblicher Erhebungen für das letzte Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss an und legen Sie die jeweils einschlägigen Publikationen (ÖAK, Media-Analyse, Pressehandbuch etc.) bei.



	9.4.
	Geben Sie an, auf welchem Weg die unter Pkt. 9.1. genannten Medienprodukte verbreitet werden. 


	9.5.
	Geben Sie an, ob es Entscheidungen einer Regulierungsbehörde bezüglich Marktdefinition, Versorgungsgrad und Reichweite gibt.



	9.6.
	Geben Sie an, ob es Kooperationsverträge mit nicht am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen im redaktionellen oder nicht redaktionellen Bereich gibt (zB Marketing, Vertrieb, Werbemittlung etc.).


	9.7.
	Machen Sie Angaben über Exklusivrechte (zB Fernsehübertragungsrechte) und Exklusivverträge (zB mit Künstlern, Musikern, Schauspielern etc.). 


	9.8.
	Geben Sie an, warum Ihrer Ansicht nach durch das Zusammenschlussvorhaben eine Beeinträchtigung der Medienvielfalt iSd § 13 Abs 2 KartG nicht zu erwarten ist. 
Erläutern Sie anderenfalls, ob das Zusammenschlussvorhaben nach § 13 Abs 1 S 2 KartG iVm § 12 Abs 2 Z 2 KartG zur Erhaltung oder Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen notwendig und volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist. 
Fügen Sie Unterlagen (Analysen, Berichte, Erhebungen etc.) bei, die Ihre jeweiligen Angaben belegen. 



Abschnitt 10
Vorzulegende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind der Anmeldung beizufügen:

	10.1.
	Geschäftsberichte bzw. Jahresabschlüsse der beteiligten Unternehmen für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr (Pkt. 2.7.).


	10.2.
	Organisationstabellen und/oder Diagramme, die die Beteiligungsverhältnisse vor und nach dem Zusammenschluss veranschaulichen (Pkt. 2.2. und 3.1.). 



	10.3.
	Kopien aller Analysen, Berichte, Studien, Wirtschaftsstatistiken, Erhebungen oder sonstige Unterlagen, auf die Sie Ihre gewählte Marktdefinition stützen (Pkt. 4.3.). 



	10.4.
	Unterlagen, die Ihre Rechtfertigungsgründe belegen (Pkt. 7.2.). 



	10.5.
	Unterlagen, die Ihre Angaben zu Pkt. 9.1., 9.3. und 9.8. belegen.


	10.6.
	Business Plan für das erworbene Unternehmen/den erworbenen Unternehmensteil oder das Gemeinschaftsunternehmen sowie für das erwerbende Unternehmen hinsichtlich der betroffenen Märkte.


	10.7.
	Aktuelles Prospektmaterial mit Produktbeschreibungen und Preislisten.




ANNEX

Wichtige Bestimmungen des Kartellgesetzes 2005- KartG 2005
Bundesgesetz vom 5. Juli 2005, BGBI 2005/61, gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen 
(Auszüge)

Marktbeherrschung

Begriffsbestimmung

§ 4. (1) Marktbeherrschend im Sinn dieses Bundesgesetzes ist ein Unternehmer, der als Anbieter oder Nachfrager


1.
keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb ausgesetzt ist oder


2.
eine im Verhältnis zu den anderen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat; dabei sind insbesondere die Finanzkraft, die Beziehungen zu anderen Unternehmern, die Zugangsmöglichkeiten zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie die Umstände zu berücksichtigen, die den Marktzutritt für andere Unternehmer beschränken.

(2) Wenn ein Unternehmer als Anbieter oder Nachfrager am gesamten inländischen Markt oder einem anderen örtlich relevanten Markt


1.
einen Anteil von mindestens 30% hat oder


2.
einen Anteil von mehr als 5% hat und dem Wettbewerb von höchstens zwei Unternehmern ausgesetzt ist oder


3.
einen Anteil von mehr als 5% hat und zu den vier größten Unternehmern auf diesem Markt gehört, die zusammen einen Anteil von mindestens 80% haben, dann trifft ihn die Beweislast, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen.

(3) Als marktbeherrschend gilt auch ein Unternehmer, der eine im Verhältnis zu seinen Abnehmern oder Lieferanten überragende Marktstellung hat; eine solche liegt insbesondere vor, wenn diese zur Vermeidung schwerwiegender betriebswirtschaftlicher Nachteile auf die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung angewiesen sind.

Zusammenschlüsse

Begriffsbestimmung

§ 7. (1) Als Zusammenschluss im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten


1.
der Erwerb eines Unternehmens, ganz oder zu einem wesentlichen Teil, durch einen Unternehmer, insbesondere durch Verschmelzung oder Umwandlung,


2.
der Erwerb eines Rechts durch einen Unternehmer an der Betriebsstätte eines anderen Unternehmers durch Betriebsüberlassungs- oder Betriebsführungsverträge,


3.
der unmittelbare oder mittelbare Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft, die Unternehmer ist, durch einen anderen Unternehmer sowohl dann, wenn dadurch ein Beteiligungsgrad von 25%, als auch dann, wenn dadurch ein solcher von 50% erreicht oder überschritten wird,


4.
das Herbeiführen der Personengleichheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder der zur Geschäftsführung berufenen Organe oder der Aufsichtsräte von zwei oder mehreren Gesellschaften, die Unternehmer sind,


5.
jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund deren ein Unternehmer unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben kann.

(2) Als Zusammenschluss gilt auch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das auf Dauer alle Funktionen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt.

(3) Als Zusammenschluss gilt auch der Abschluss vertraglicher Verpflichtungen durch Kreditinstitute im Sinne des § 30 Abs. 2a BWG.

(4) Gehören alle beteiligten Unternehmen einem Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, § 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906) an, so liegt kein Zusammenschluss vor.

Medienzusammenschlüsse

§ 8. (1) Ein Zusammenschluss ist ein Medienzusammenschluss, wenn mindestens zwei der beteiligten Unternehmer beziehungsweise Unternehmen zu einer der folgenden Gruppen gehören:


1.
Medienunternehmen oder Mediendienste (§ 1 Abs. 1 Z 6 und 7 Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981),

2.
Medienhilfsunternehmen (Abs. 2) oder


3.
Unternehmen, die an einem Medienunternehmen, Mediendienst oder Medienhilfsunternehmen einzeln oder gemeinsam mittelbar oder unmittelbar zu mindestens 25% beteiligt sind.

(2) Als Medienhilfsunternehmen im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten


1.
Verlage, sofern sie nicht Medienunternehmen sind,


2.
Druckereien und Unternehmen der Druckvorstufe (Repro- und Satzanstalten),


3.
Unternehmen, die Werbeaufträge beschaffen oder vermitteln,


4.
Unternehmen, die den Vertrieb von Medienstücken im großen besorgen,


5.
Filmverleihunternehmen.

(3) Ein Zusammenschluss ist ein Medienzusammenschluss auch dann, wenn nur eines der beteiligten Unternehmen zu den im Abs. 1 Z 1 bis 3 aufgezählten Unternehmen gehört und an mindestens einem weiteren am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ein oder mehrere Medienunternehmen, Mediendienste oder Medienhilfsunternehmen mittelbar oder unmittelbar insgesamt zu mindestens 25% beteiligt sind.

Anmeldebedürftige Zusammenschlüsse

§ 9. (1) Zusammenschlüsse bedürfen der Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde, wenn die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die folgenden Umsatzerlöse erzielten:


1.
weltweit insgesamt mehr als 300 Millionen Euro,


2.
im Inland insgesamt mehr als 30 Millionen Euro und


3.
mindestens zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als fünf Millionen Euro.

(2) Ausgenommen von Abs. 1 sind Zusammenschlüsse, wenn die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die folgenden Umsatzerlöse erzielten:


1.
nur eines der beteiligten Unternehmen im Inland mehr als fünf Millionen Euro und


2.
die übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht mehr als 30 Millionen Euro.

(3) Bei der Anwendung der Abs. 1 Z 1 und 2 und des Abs. 2 Z 2 auf Medienzusammenschlüsse (§ 8) sind die Umsatzerlöse von Medienunternehmen und Mediendiensten mit 200, die Umsatzerlöse von Medienhilfsunternehmen mit 20 zu multiplizieren.

Anmeldung

§ 10. (1) Zur Anmeldung ist jeder am Zusammenschluss beteiligte Unternehmer berechtigt. Die Anmeldung ist mit den Beilagen in vier Gleichschriften einzubringen; sie hat zu enthalten:


1.
genaue und erschöpfende Angaben zu den Umständen, durch die eine marktbeherrschende Stellung entstehen oder verstärkt werden kann, vor allem


a)
zur Unternehmensstruktur, und zwar insbesondere für jedes beteiligte Unternehmen die Angabe


-
der Eigentumsverhältnisse einschließlich von Unternehmensverbindungen im Sinn des § 7,


-
der im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss erzielten Umsätze (Menge und Erlöse) getrennt nach bestimmten Waren und Dienstleistungen im Sinn des § 23,


b)
für jedes beteiligte Unternehmen die Angabe der Marktanteile bei den in lit. a angeführten Waren und Dienstleistungen,


c)
zur allgemeinen Marktstruktur;



2.
wenn es sich um einen Medienzusammenschluss handelt, auch genaue und erschöpfende Angaben zu den Umständen, durch die die Medienvielfalt überdies beeinträchtigt werden kann.

(2) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung nähere Bestimmungen über Form und Inhalt von Anmeldungen erlassen.

(3) Unverzüglich nach dem Einlangen der Anmeldung hat die Bundeswettbewerbsbehörde


1.
die Anmeldung und ihre Beilagen in zwei Gleichschriften an den Bundeskartellanwalt weiterzuleiten;


2.
die Anmeldung öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung hat den Namen der Beteiligten und in kurzer Form die Art des Zusammenschlusses, die betroffenen Geschäftszweige sowie alle sonstigen für die rechtmäßige Durchführung des Zusammenschlusses maßgeblichen Umstände anzugeben. Ebenso ist jede Änderung der Anmeldung, die bekannt zu machende Tatsachen betrifft, bekannt zu machen.

(4) Jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den Zusammenschluss berührt werden, kann binnen 14 Tagen ab der Bekanntmachung nach Abs. 3 gegenüber der Bundeswettbewerbsbehörde und dem Bundeskartellanwalt eine schriftliche Äußerung abgeben; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Der Einschreiter hat kein Recht auf eine bestimmte Behandlung der Äußerung. Die Amtspartei (§ 40), bei der eine solche Äußerung einlangt, hat die andere Amtspartei hievon unverzüglich zu verständigen.

Prüfungsantrag

§ 11. (1) Binnen vier Wochen nach dem Einlangen der dem § 10a WettbG entsprechenden Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde können die Amtsparteien (§ 40) beim Kartellgericht die Prüfung des Zusammenschlusses beantragen.

(2) Wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist, hat die Bundeswettbewerbsbehörde dies unverzüglich öffentlich bekannt zu machen.

(3) Jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den Zusammenschluss berührt werden, kann im Prüfungsverfahren gegenüber dem Kartellgericht schriftliche Äußerungen abgeben; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Der Einschreiter erlangt hiedurch keine Parteistellung.

(4) Vor Ablauf der Frist können die Amtsparteien gegenüber dem Anmelder auf die Stellung eines Prüfungsantrags verzichten. Haben sie auf die Stellung eines Prüfungsantrags zwar nicht verzichtet, innerhalb der Antragsfrist aber keinen Prüfungsantrag gestellt, dann haben sie dies dem Anmelder unverzüglich mitzuteilen.

Prüfung

§ 12. (1) Wenn die Prüfung des Zusammenschlusses beantragt worden ist, hat das Kartellgericht


1.
den Antrag zurückzuweisen, wenn kein anmeldebedürftiger Zusammenschluss vorliegt;


2.
den Zusammenschluss zu untersagen, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung (§ 4) entsteht oder verstärkt wird; oder, wenn dies nicht der Fall ist,


3.
auszusprechen, dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird.

(2) Trotz Vorliegens der Untersagungsvoraussetzungen nach Abs. 1 hat das Kartellgericht auszusprechen, dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird, wenn


1.
zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten, die die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen, oder


2.
der Zusammenschluss zur Erhaltung oder Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen notwendig und volkswirtschaftlich gerechtfertigt ist.

(3) Wenn die Voraussetzungen sonst nicht gegeben sind, kann das Kartellgericht den Ausspruch, dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird, mit entsprechenden Beschränkungen oder Auflagen verbinden. Wenn sich nach diesem Ausspruch die maßgeblichen Umstände ändern, kann das Kartellgericht auf Antrag eines am Zusammenschluss beteiligten Unternehmers erteilte Beschränkungen oder Auflagen ändern oder aufheben.

Prüfung von Medienzusammenschlüssen

§ 13. (1) Ein Medienzusammenschluss ist nach § 12 auch dann zu untersagen, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss die Medienvielfalt beeinträchtigt wird. § 12 Abs. 2 Z 2 gilt auch für diesen Fall.

(2) Unter Medienvielfalt ist eine Vielfalt von selbständigen Medienunternehmen zu verstehen, die nicht im Sinne des § 7 miteinander verbunden sind und durch die eine Berichterstattung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen gewährleistet wird.

Berechnung von Marktanteilen

§ 21. Bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes sind Marktanteile nach den folgenden Grundsätzen zu berechnen:


1.
es ist auf eine bestimmte Ware oder Leistung (§ 23) abzustellen;


2.
Unternehmen, die in der im § 7 beschriebenen Form miteinander verbunden sind, gelten als ein einziges Unternehmen;


3.
bei der Berechnung von Anteilen auf dem inländischen Markt sind auch die inländischen Marktanteile ausländischer Unternehmer zu berücksichtigen.

Berechnung des Umsatzerlöses

§ 22. Bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes sind Umsatzerlöse nach den folgenden Grundsätzen zu berechnen:


1.
Unternehmen, die in der im § 7 beschriebenen Form miteinander verbunden sind, gelten als ein einziges Unternehmen; Umsätze aus Lieferungen und Leistungen zwischen diesen Unternehmen (Innenumsätze) sind in die Berechnung nicht einzubeziehen;


2.
bei Kreditinstituten tritt an die Stelle der Umsatzerlöse die Summe der folgenden Ertragsposten:


a)
Zinserträge und ähnliche Erträge,


b)
Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren, Erträge aus Beteiligungen und Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,


c)
Provisionserträge,


d)
Nettoerträge aus Finanzgeschäften und


e)
sonstige betriebliche Erträge;


3.
bei Versicherungsunternehmungen treten an die Stelle der Umsatzerlöse die Prämieneinnahmen.

Bestimmte Ware oder Leistung

§ 23. Als bestimmte Ware (Leistung) im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten alle Waren (Leistungen), die unter den gegebenen Marktverhältnissen der Deckung desselben Bedarfes dienen.

Anwendungsbereich

§ 24. […]

(2) Dieses Bundesgesetz ist nur anzuwenden, soweit sich ein Sachverhalt auf den inländischen Markt auswirkt, unabhängig davon, ob er im Inland oder im Ausland verwirklicht worden ist.


[…]
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